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Türkei 

Stand: Juni 2020 

Diese Informationsschrift soll Sie bei den Vorbereitungen Ihrer Eheschließung in der Türkei un-
terstützen. Sollten Sie feststellen, dass für Sie wichtige Fragen nicht gestellt und somit nicht 
beantwortet wurden, teilen Sie uns dies bitte mit. Nur so sind wir in der Lage, wirklichkeitsnahe 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Dafür bedanken wir uns schon jetzt. 

Rechtlicher Hinweis 

Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben kann trotz sorgfältiger Recherche keine 
Haftung übernommen werden. Für den Inhalt oder die Nutzung von Internetseiten Dritter wird 
ebenfalls keine Haftung übernommen. 

Der Nachdruck ist nur bei deutlicher Quellenangabe und ohne Vornahme von Änderungen zu-
lässig. Die Übersendung eines Belegexemplars ist zwingend erforderlich. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen der Lesbarkeit auf eine geschlechtsspezifische 
Sprache verzichtet haben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Wie kann geheiratet werden? 
Rechtlich verbindlich kann in der Türkei nur standesamtlich geheiratet werden.  

 

Wie lange muss man sich im Land aufgehalten haben? 
Es ist nicht erforderlich, dass sich die Heiratswilligen auf eine bestimmte Zeit im Land aufhal-
ten. 

 

Wer kann die Eheschließung vornehmen? 
Trauungen können in der Türkei nicht nur von Standesbeamten vorgenommen werden, die bei 
einem Standesamt der Stadt- oder Gemeindeverwaltung beschäftigt sind, sondern auch von 
den Leitern der Personenstandsämter. 

 

Welches Standesamt ist zuständig? 
Zuständig ist das Standesamt Ihres Aufenthaltsortes. Dort wird ein Antrag auf eine Eheschlie-
ßungserlaubnis gestellt. Bei der Antragstellung müssen die Reisepässe im Original vorgelegt 
werden. 

 

Wie lange ist die Aufgebotsfrist? 
Eine Aufgebotsfrist besteht nicht. 

 

Wann hat die Trauung zu erfolgen? 
Die Eheschließungserlaubnis ist sechs Monate gültig. Innerhalb dieser sechs Monate kann die 
Trauung am Standesamt ihrer Wahl vollzogen werden. 
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Welche Unterlagen müssen Heiratswillige vorlegen? 
• Reisepass (muss übersetzt und notariell beglaubigt werden) 

• Geburtsurkunden 

Befindet sich der Geburtsort in Deutschland, so kann das deutsche Standesamt die Ur-
kunde auf einem mehrsprachigen (internationalen) Vordruck ausstellen. Eine Überset-
zung in die türkische Sprache ist daher nicht nötig. Falls die Urkunden nicht auf einem 
mehrsprachigen Vordruck vorgelegt werden, ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung 
durch einen vereidigten Übersetzer mit Apostille beizufügen. Für deutsche Geburtsur-
kunden, die aus dem Ausland angefordert werden, sind Gebühren zu entrichten. 

• Rechtskräftiges, beglaubigtes Scheidungsurteil, versehen mit Apostille falls einer oder 
beide Heiratswillige geschieden sind. 

• Beglaubigte Sterbeurkunde, entweder auf internationalem Vordruck oder mit beglau-
bigter Übersetzung und Apostille, falls einer oder beide Heiratswillige verwitwet sind. 

• Ehefähigkeitszeugnis: 

Das Ehefähigkeitszeugnis bescheinigt die so genannte Ehefähigkeit. Sind beide Ver-
lobte Deutsche, so genügt die Ausstellung eines gemeinsamen Ehefähigkeitszeugnis-
ses. Der Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses ist bei allen deutschen 
Standesämtern sowie bei den Auslandsvertretungen wie Botschaft oder Konsulat er-
hältlich.  

Zuständig für die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses ist das Standesamt des 
(letzten) Wohnsitzes. Sollte nie ein Wohnsitz in Deutschland vorhanden gewesen sein, 
dann ist das Standesamt I in Berlin dafür zuständig (www.berlin.de/standesamt1). Auf 
dieser Internetseite kann auch ein Antragsformular heruntergeladen werden. 

Das Ehefähigkeitszeugnis wird auf einem internationalen Vordruck ausgestellt. Es ist 
sechs Monate gültig. Das bedeutet, dass der Eheschließungstermin innerhalb dieser 
sechs Monate liegen muss. Ausgestellt werden kann das Ehefähigkeitszeugnis auch erst 
sechs Monate vor dem vorgesehenen Eheschließungstermin. 

• Eheschließungsantrag in vierfacher Ausfertigung 
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• Staatsangehörigkeitsnachweis (z.B. beglaubigte Fotokopie des Reisepasses) 

• Fünf Passbilder (nicht älter als sechs Monate, farbig, Frontalansicht) 

• Bei minderjährigen oder entmündigten Personen muss die Zustimmung der sorgebe-
rechtigten Eltern oder des Vormunds vorgelegt werden. 

• Meldebescheinigung des aktuellen Wohnortes. 

• erweiterte Meldebestätigung mit Angaben über den Familienstand mit beglaubigter 
Übersetzung und Apostille 

• Amtliches Attest eines Gesundheitsrates, ausgestellt von einem staatlichen Kranken-
haus. 

Hinweis: 

Alle deutschen Urkunden müssen in die türkische Sprache übersetzt und mit Apostille verse-
hen werden. 

 

Wie viele Trauzeugen müssen bei der Trauung zugegen 
sein? 
Bei der Trauung müssen zwei Trauzeugen anwesend sein. 

 

Ist ein Dolmetscher erforderlich? 
Falls einer der Heiratswilligen der türkischen Sprache nicht mächtig ist, muss ein Dolmetscher 
anwesend sein. 
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Welches Verfahren ist nach der Eheschließung einzuhal-
ten? 
Besondere Formvorschriften sind nicht bekannt. 

 

Wird die Eheschließung in Deutschland anerkannt? 
Eine in der Türkei geschlossene Ehe ist auch in Deutschland gültig, wenn die Heiratswilligen die 
Eheschließungsvoraussetzungen nach deutschem Recht erfüllen und die Ehe formwirksam 
nach türkischem Recht geschlossen wurde. 

 

Ist eine Legalisation der Heiratsurkunde erforderlich? 
Unmittelbar nach der Heirat in der Türkei wird durch den Standesbeamten ein internationales 
Familienbuch („aile cüzdanı“) ausgestellt. Dieses Familienbuch wird durch die Bundesrepublik 
Deutschland jedoch nicht anerkannt. 

Zum Nachweis Ihrer Eheschließung sollten Sie sich mehrere internationale Heiratsurkunden 
(Evlenme Kayıt Örneği – Formül B) ausstellen lassen, die Sie von jedem Personenstandsamt er-
halten, sobald die Eheschließung registriert wurde. Basis hierfür ist das Wiener CIEC Überein-
kommen (Nr. 16) über die Ausstellung mehrsprachiger Auszüge aus Personenstandsbüchern 
vom 08.09.1976, dem die Bundesrepublik ebenfalls beigetreten ist. 

 

Welches Namensrecht gilt? 
Aus deutscher Sicht unterliegt die Namensführung jedes Ehegatten seinem Heimatrecht (Art. 
10 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch – EGBGB). 
 
Dies bedeutet, dass der deutsche Ehegatte hinsichtlich seiner Namensführung allein deut-
schem Recht untersteht.  
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Die vor dem türkischen Standesbeamten abgegebenen namensrechtlichen Erklärungen werden 
durch die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkannt, wenn die Ehefrau deutsche Staatsan-
gehörige ist. Sollte eine Namensänderung nach Eheschließung für den deutschen Rechtsbe-
reich gewünscht werden, ist dazu eine Rechtswahl und die Bestimmung eines Ehenamens bei 
einem deutschen Standesamt erforderlich.  

Aufgrund der Vielzahl aller denkbaren Konstellationen kann an dieser Stelle nicht auf Einzel-
heiten eingegangen werden. Es empfiehlt sich eine Nachfrage bei der zuständigen deutschen 
Auslandsvertretung, beim Wohnsitzstandesamt bzw. beim Standesamt I in Berlin. 

 

Wirkt sich die Eheschließung auf die Staatsangehörig-
keit aus? 
Eine Eheschließung ist nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsrecht weder ein Erwerbs- 
noch ein Verlustgrund der deutschen Staatsangehörigkeit. 

Nähere Informationen über die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bietet das 
Bundesverwaltungsamt unter www.bundesverwaltungsamt.de Stichwort: Deutsche Staatsan-
gehörigkeit an. 

 

Was machen Deutsche, die keinen Wohnsitz in Deutsch-
land haben? 
Deutsche ohne Wohnsitz in Deutschland haben die Möglichkeit, Nachbeurkundungen sämtli-
cher Personenstandsfälle in Deutschland vornehmen zu lassen. Zuständig ist im Regelfall das 
Standesamt des letzten Meldewohnsitzes in Deutschland bzw., sofern keiner der Ehepartner 
jemals Wohnsitz in Deutschland hatte, das Standesamt I in Berlin. Deutsche mit Wohnsitz in 
Deutschland können die Nachbeurkundung der Eheschließung beim jeweiligen inländischen 
Wohnsitzstandesamt beantragen. Informationen finden Sie auf der Homepage des jeweiligen 
Standesamtes. 
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Bekommt man durch Eheschließung ein automatisches 
Aufenthaltsrecht? 
Durch Eheschließung bekommt man als Ausländer in der Türkei nicht automatisch ein Aufent-
haltsrecht. 

 

Ist eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft gesetzlich 
verankert? 
Eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist in der Türkei nicht möglich. 

 

Welche Gebühren fallen an? 
Die anfallenden Gebühren erfragen Sie bitte bei den zuständigen Standesämtern für Ihren 
Wohnsitz und für Ihren Eheschließungsort. 

 

Offene Fragen? 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das für Ihren Wohnsitz zustän-
dige Standesamt oder an die Botschaft der Türkei in Berlin. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter folgendem Link:  

https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/-/1513838 

Ein persönliches Beratungsgespräch in einer Auskunfts- und Beratungsstelle ist sinnvoll, da 
Schriften naturgemäß nicht Antworten auf den jeweiligen Einzelfall geben können. Das Bera-
tungsstellenverzeichnis finden Sie unter bfaa.diplo.de. 

https://bfaa.diplo.de/bfaa-de/service/-/2569650

